
Lehrpersonal- und Betriebszuschüsse
für nichtstaatliche berufliche  Schulen

© Regierung von Niederbayern, SG 44 -Schulrecht-

- jährliche Sonderzahlung

- Versorgungszuschlag 25 %

analoge Anwendung
von Art. 41 BaySchFG

(Zuschusshöhe: 65 % der 
Zuschüsse nach Art. 41)

- Schule 3 Jahre lang betrieben
- Schulbetrieb auf Dauer angelegt
- keine wesentlichen 
  schulaufsichtlichen Beanstandungen

mögliche Schulträger:      
e.V., GmbH, gGmbH, AG, Privatpersonen,    

klösterliche & kirchliche Träger, ...

- Grundgehalt der 8. Stufe

- Familienzuschlag Stufe 1

staatlich genehmigt

(zwingend erforderlich zum Betrieb 
einer privaten Schule)

staatlich anerkannt 
(durch Kultusministerium)

(Art. 16 Abs. 2 BaySchFG) (Art. 16 Abs. 2 BaySchFG)

(durch Regierung)

(Art. 18 Abs. 3 Satz 1 BaySchFG)

Das Förderverfahren  ist bei Lehrpersonalzuschüssen und Betriebszuschüs sen vollkommen identisch!

(Art. 18 Abs. 2 Satz 3 BaySchFG)

- Familienzuschlag Stufe 1

(Art. 41 Abs. 1 Satz 1 BaySchFG)

79 % der Pauschale 89 % der Pauschale

sonstige 
berufliche Schulen

100 % der Pauschale

(Art. 41 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG)

70 % der Pauschale

z.T. Wirtschaftsschulen

50 % der Pauschale 60 % der Pauschale

Berufsfachschulen

z.T. Wirtschaftsschulen

2-stufige u.a. 
Wirtschaftsschulen

Berechnung der Pauschale
(Zuschuss für eine 

Jahreswochenstunde basierend
auf den Bezügen einer 

vollbeschäftigten Lehrkraft)

Art. 16 und 18 BaySchFG Art. 41 BaySchFG Art. 45 BayS chFG

Berufsfachschulen
Berufsschulen

sonstige 
berufliche Schulen

Berechnung der Pauschale
(Zuschuss für eine 

Jahreswochenstunde basierend
auf den Bezügen einer 

vollbeschäftigten Lehrkraft)

- Versorgungszuschlag 30 %

- jährliche Sonderzahlung

- Grundgehalt der 8. Stufe

(Art. 45 Abs. 2 Satz 1 BaySchFG)

- in aufsteigenden Jahrgangsstufen
  voll ausgebaut
- zwei Jahre in Folge 2/3 erfolgreiche
  Abschlussprüfungen
- Gewähr zur Erfüllung der Bildungs- 
  und Erziehungsziele

(Art. 45 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG)

erfüllt nicht erfüllt

erfüllt

Nichtstaatliche Schulen

mehrheitliche Beteiligung oder 
beherrschender Einfluss einer 

Kommune

keine mehrheitliche Beteiligung und 
kein beherrschender Einfluss einer 

Kommune

Kommunale Schulen
mögliche Schulträger: 

Städte, Landkreise, Bezirk, Zweckverbände

(staatlich anerkannt entspricht als 
Prädikat "öffentlichen Schulen 

gleichwertig")

Private Schulen

nicht erfüllt

Lehrpersonal-
zuschuss

Betriebs-
zuschuss

Betriebs
zuschuss

kein
Zuschuss


